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PROTOKOLL 

betreffend betreffend die Anwendung des österreichisch-schweizerischen Abkommens samt 
Schlußprotokoll über die Errichtung nebeneinanderliegender Grenzabfertigungs-
stellen und die Grenzabfertigung in Verkehrsmitteln während der Fahrt auf das 

Fürstentum Liechtenstein. 

Das Fürstentum Liechtenstein, die Republik Osterreich und die Schweizerische 
Eidgenossenschaft haben folgendes vereinbart: 

Artikel 

Das am 2. September 1963 unterzeichnete Abkommen, samt Schlußprotokoll, 
zwischen der Republik Osterreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über 
die Errichtung nebeneinanderliegender Grenzabfertigungsstellen und die Grenz-
abfertigung in Verkehrsmitteln während der Fahrt findet mit Bezug auf neben-
einanderliegende Grenzabfertigungsstellen an Verkehrswegen, die die beiden 
Vertragsstaaten des Abkommens über das Gebiet des Fürstentums Liechtenstein 
miteinander verbinden, sowie mit Bezug auf Strecken gemäß Artikel r Absatz 3 
Buchstabe b, c, und d des Abkommens, die über dieses Gebiet führen, auf das 

Fürstentum Liechtenstein Anwendung. 

Insbesondere sind daher für die Zwecke dieses Abkommens Staatsgebiet, Recht, 
Behörden, Staatsangehörige und Bewohner Liechtensteins und der Schweiz sinn-
gemäß einander gleichgestellt bzw. nebengeordnet, soweit dies der Inhalt der 
einzelnen Bestimmungen erfordert. Dabei ist das im Fürstentum Liechtenstein 

andwendbare Recht maßgebend. 

Artikel 2 

Vereinbarungen gemäß Artikel r Absatz 3 des Abkommens, die nebeneinander-
liegende Grenzabfertigungsstellen oder die Grenzabfertigung in Verkehrsmitteln 
während der Fahrt auf liechtensteinischem Gebiet betreffen, werden zwischen den 
Regierungen des Fürstentums Liechtenstein, der Republik Osterreich und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft abgeschlossen. Soweit nach Vereinbarungen 
gemäß Artikel r Absatz 3 des Abkommens Strecken im Sinne von Artikel r 
Absatz 3 Buchstaben c und d des Abkommens oder Verkehrswege zwischen den 
in einem Vertragsstaat des Abkommens errichteten nebeneinanderliegenden 
Grenzabfertigungsstellen und dem anderen Vertragsstaat über liechtensteinisches 
Gebiet führen, bildet die diesbezügliche Regelung Gegenstand besonderer Ver-
einbarungen zwischen den Regierungen des Fürstentums Liechtenstein, der 

Republik Osterreich und der Schweizerischen Eidgenossenschaft. 
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Artikel 3 

Soweit die gemäß Artikel 22 des Abkommens zu vereinbarenden Maßnahmen 
zur Durchführung des Abkommens die Mitwirkung liechtensteinischer Behörden 

erfordern, ist deren Einverständnis einzuholen. 

Artikel 4 

Soweit die gemäß Artikel 23 des Abkommens gebildete gemischte österreichisch-
schweizerische Kommission Fragen behandelt, die die Anwendung des Abkommens 
auf das Fürstentum Liechtenstein betreffen, werden dessen Vertreter beigezogen. 

Artikel 5 

Dieses Protokoll bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsurkunden sollen bei 
der Schweizerischen Regierung hinterlegt werden, welche die Hinterlegung den 

Regierungen der anderen Unterzeichnerstaaten notifizieren wird. 
Es tritt einen Monat nach der Hinterlegung der dritten Ratifikationsurkunde 

in Kraft. 
Es gilt, solange das Fürstentum Liechtenstein mit der Schweiz durch einen Zoll-

 

anschlußvertrag verbunden ist und das Abkommen in Kraft steht. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten der Unterzeichnerstaaten dieses 
Protokoll mit ihren Unterschriften und Siegeln versehen. 

Geschehen in Bern am 2. September r 963 in dreifacher Urschrift in deutscher Sprache. 

Für das Für die Für die 
Fürstentum Liechtenstein Republik osterreich Schweiz. Eidgenossenschaft 

gez. Prinz Heinrich v. L'stein gez. Tursky gez. Wahlen e-
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O 
EIDGENOSSISCHES POLITISCHES DEPARTEMENT 

p.B.14.21.Liecht.5.31. 
p.C.11.20.(Au). 

J2 '( 

Das Eidgenössische Politische Departement beehrt 

sich, der Fürstlich Liechtensteinischen Gesandtschaft den 

fang der Note vom 14. Dezember 1964 zu bestätigen, mit 

welcher die Fürstliche Gesandtschaft die liechtensteinische 

Ratifikationsurkunde zum Protokoll vom 2. September 1963 

betreffend die Anwendung des schweizerisch-österreichischen 

Abkommens samt Schlussprotokoll über die Errichtung neben-

einanderliegender Grenzabfertigungsstellen und die Grenz-

abfertigung in Verkehrsmitteln während der Fahrt auf das 

Fürstemtum Liechtenstein hinterlegt hat. 

Das Politische Departement ist in der Lage, der 

Fürstlichen Gesandtschaft mitzuteilen, dass die österreichi-

sche und die schweizerische Ratifikationsurkunde zum genann-

ten Protokoll am heutigen Tag ebenfalls hinterlegt worden 

sind. 

Gemäss Artikel 5 Abeatz 2 des genannten Protokolls 
tritt dasselbe  somit einen Monat nach dem heutigen Datum, 
also am 14. Januar 1965 in Kraft. 

Gerne benützt das Departement auch diesen Anlass, 
um die Fürstliche Gesandtschaft seiner ausgezeichneten 
Hochachtung zu versichern. 

An die 

Fürstlich Liechtensteinische Gesandtschaft 

B ern 

27387 

Bern, den 14. Dezember 1964.1 

• 
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Abkommen 

zwischen der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft 

und der 

Republik Oesterreich 

über die Errichtung nebeneinanderliegender Grenzabfer-
tigungsstellen und die ;renzabfertigung in Verkehrs-

mitteln wahrend der Fahrt 

Der Schweizerische Bundesrat 

und 

der Bundespräsident der Republik Oesterreich 

von dem Wunsche geleitet, den Uebergang über die ge-

meinsame Grenze zu erleichtern, sind übereingekommen, 

ein Abkommen zu schliessen, und haben hierfür zu ihren 

Bevollmächtigten ernannt: 

Der Schweizerische Bundesrat: 

Herrn Bundesrat F.T. Wahlen, Vorsteher des Eidgenössi-
schen Politischen Dep,Irtements, 

Der Bundespräsident der Republik Oesterreich: 

Herrn Dr. Johann Georg Tursky, auseerordentlicher und 
bevollmächtigter Botschafter der Republik Oesterreich, 

die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form 

befundenen Vollmachten nachstehende Bestimmungen ver-

einbart hAlen: 
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Teil I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 

(1) Die beiden Staaten werden im Rahmen die-

ses Abkommens die Grenzabfertigung im Eisenbahn-, Stras-

sen- und Schiffsverkehr erleichtern and beschleunigen. 

(2) Zu diesem Zweck 

a) errichten sie nebeneinanderliegende Grenzabferti-

gungsstellen; 

b) lassen sie auf bestimmten Strecken die Grenzabfer-

tigung in den Verkehrsmitteln während der Fahrt zu; 

c) gestatten sie, dass die zuständigen Bediensteten 

des einen Staates im Rahmen dieses Abkommens ihre 

Befugnisse auf dem Gebiet des anderen Staates MUS.-

aben. 

(3) Die Regierungen der beiden Staaten sind 

ermächtigt, durch Vereinbarun zu bestimmen, zu verlegen, 

zu ändern oder aufzuheben: 

a) die nebeneinanderliegenden Grenzabfertigungsstel-

len einschliesslich ihres Amtsbereichs; 

b) die Strecken, auf denen die Bediensteten des Nach-

barstaates die Grenzabfertigung in den Verkehrsmit-

teln während der Fahrt vornehmen können; 

c) die 2trecen, auf denen die Bediensteten des Nach-

barstaates festgenommene Personen und sicherge-

stellte ..aren oder Beweismittel in ihren Staat ver-

bringen dürfen; 
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d) die Strecken, auf denen die Bediensteten des Nach-

barstaates Waren nach einer anderen Grenzabferti-

,t*-ungestelle desselben Staates begleiten dürfen. 

Artikel 2  

Im Sinne dieses Abkommens bedeuten: 

1. "Grenzabfertigung" die Durchführung aller Vorschrif-

ten der Vertragsstaaten, die aus Anlass des Grenz-

ebertrittes von Personen und der Ein-, Aus- und 

Durchfuhr von Waren und anderen Vermdgensgeenetn-

den anzuwenden sind; 

2. "Gebieteataat" den Staat, riuf dessen Gebiet die 

Grenzabfertigung des anderen Staates vorgenommen 

wird; 

"Nachbarstaat" den anderen Staat; 

3. "Zone" den Bereich des Gebieteetaates, in dem die 

Bediensteten des Nachbarstaates berechtigt sind, 

die Grenzabfertigung vorzunehmen; 

4. "Bedienetete" die Personen, die als Organe der für 

ie Grenzabfertigung zue.Utndigen Behdrden bei einer 

der nebeneinanderliegenden Grenzabfertigungestel-

len oder in den Verkehrsmitteln während der Fahrt 

ihren Dienst ausüben. 

Artikel 3  

(1) Die Zone kann umfassen: 

1. Im Eisenbahnverkehr: 

a) Teile des Bahnhofes und sonstiger Bahnanlagen, 

die Strecke zwischen der Grenze und der Grenz-
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- 4 

abfertigungsstelle sowie Teile der er dieser 

Strecke gelegenen Bahnhöfe; 

b) bei der Grenzabfertigung wehrend der Fehrt den 

Zug auf der vore,7eeehenen Strecke sowie Teile 

der Bahnhöfe, in denen diese Strecke beginnt 

bzw. endet und die der Zug durchfährt. 

2. Im Strassenverkehr: 

a)Teile der DienstgebUude, der Strasse und der 

einstigen Anlagen sowie die Strasse zwischen 

der Grenze und der Grenzabfertigungsstelle; 

b)bei der Grenzabfertigung während der Fahrt das 

Strassenfahrzeug auf der vorgesehenen Strecke 

eowie Teile der Gebi-iude und Anlagen, hei denen 

strecke beginnt bzw. endet. 

3. Im Schiffsverkehr: 

a)Teile der nienstgebäude, der viaeserstresse so-

wie der Ufer- und Hafenanlagen, die Wasserstresse 

zwischee der Grenze uni der Grenzabfertigungs-

stelle; 

b)bei der Grenzabfertigung während der Fant das 

Schiff und das begleitende Kontrollboot auf der 

vorgeeehenen Strecke sowie Teile der Gebäude und 

Anlagen, bei denen diese Strecke beginnt bzw. 

endet. 

(2) DiE Vereinbarungen gemäss Artikel i Ab-

satz 3 kinnen für eines in den vorstehenden Ziffern 1 

bis 3 umsenrietenen jebietsteil, den sie nicht in die 

Zone einbeziehen, die Anwendung einzelner Vorschriften 

dieses Abkommens oder die Geltung bestimmter Rechte und 

Pflichten, sich daraus ergeben, vorsehen. 
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(3) Der Zone sind rechtlich gleichgestellt 

die Strecken gem5es Artikel 1 Absatz 3 Buchstaben c 

und d ftr die dort genannten Amtshandlungen. 

T e i 1 II 

Grenzabfertifling 

Artikel 4  

(1)In der Zone gelten alle Vorschriften des 

Nachbarstaates, die aus Anlass des Grenzübertrittes von 

Personen und der Ein-, Aus- und Durchfuhr von Waren und 

anderen Vermögensgegenständen anzuwenden sind, und zwar 

wie in der Gemeinde des Nachbarstaates, der die Grenzab-

fertigungsstelle zugeordnet ist; sie werden unter Vorbe-

halt des Artikels 5 von de): 3ediensteten des Nachbar-

staates im gleichen Umfang und mit allen Folgen wie im 

eigenen Staatsgebiet durchgeführt. Die Gemeinde, der die 

Grenzabfertigungsstelle des Nachbarstatutes zugeordnet 

ist, wird von der Regierung dieses Staates bezeichnet. 

(2)In ier Zone begangene Zuwiderhandlungen 

:egen Vorschriften des Nachbarstaates, die den Grenzüber-

tritt von Personen und die Ein-, Aus- und Durchfuhr von 

a.ren uni anderen Vermögensgegenst5nden regeln, gelten 

als in der Gemeinde des Nachbarstaates begangen, der 

dessen Grenzabfertigungsstelle zugeordnet ist. 

(3) Das Recht des Gebietsetaates bleibt in 

Zone unberührt. 
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Artikel 5 

(1)Die Bediensteten des Nachbarstaates sind 

nicht berechtigt. Personen zum Zwecke der Auelieferung 

festzunehmen und in den Nachbarstaat zu verbringen. 

(2)Die Bediensteten des Nachbarstaates sind 

nicht berechtigt, Personen festzunehmen und in den Nach-

barstaat zu verbringen, die sich aus anderen Gründen als 

zum Grenzübertritt vom Gebietsstaat in die Zone begeben, 

ausser wenn diese Personen in der Zone die sich auf die 

Zollabfertigung beziehenden Vorschriften des Nachbar-

rtaates verletzen. 

(3)Die Bediensteten des Nachbarstt=tes sind 

keinesfalls berechtigt, Angehirige des Gebietsstaates in 

der Zone festzunehmen und in den Nachbarstaat zu verbrin-

gen. Sie dürfen jedoch diese Personen ihrer Grenzabferti-

gungsstelle im Gebietestaat, in Ermangelung einer solchen 

der GrenabfertiguAgGstelle des Gebietastaetee zur Ver-

nehmung vorf,ehren. Im ersten ?all ist auf Verlangen der 

Person, der hierüber *Aechtsbelehrung zu erteilen ist, 

zur Vernehmung ein Bedianateter des Gebietestaates bei-

zuziehen. 

i•rtikel 6  

(1) Bei der Grenzabfertigung in der Zone sind -

soweit im folgenden nichts anderes bestimmt ist - die 

Amtshandlungen des Ausgangestaates vor den Amtshandlungen 

des 7inüangestaates hirchzufUhren. Im Intersse der Ver-

kehrsbescUeunigung sollen die Amtsh,indlungen der beiden 

Staten m'.5glichst in unmittelbarer Aufeinanderfolge vor-

genommen werden. 
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(2)Vor Beendigung der Ausgangsabfertigung, 

der ein Verzicht auf diese gleichzustellen ist, sind 

die Bediensteten den Eingangsstaates nicht berechtigt, 

Grenzabfertigungehandlungen vorzunehmen. 

(3)Nach Beginn der Eingangsabfertigune__ sind 

die Bediensteten des Ausgangsstaates nicht mehr berech-

tigt, Crenzabfertigungehandlungen vorzunehmen. Ausnehme-

weise können Ausgangsabfertigungshandlungen nechgeholt 

werden, wenn die beteiligte Person ee verlangt und der 

abfertigende Bedienstete des Eingangsstaates damit ein-

verstanden ist. 

(4)Wenn es im Interesse einer raschen Grenz-

abfertigung als geboten erscheint, können die abferti-

genden Bediensteten der beiden Staaten von der im Ab-

satz 1 vorgesehenen Reihenfolge im gegenseitigen Einver-

nehmen abweichen. In dieeen Ausnahmefällen können die 

Bediensteten des Eingangsstaates Festnehmen oder Be-

senlagnahmen erst vornehmen, nachdem die Grenzabferti-

gung des Ausgangsstaates beendigt ist. Sie führen, wenn 

sie eine solche Massnahme treffen wollen, die Personen, 

'waren oder anderen Vermögensgegenstände, deren Ausgrngs-

abfertigung noch nicht beendigt ist, den Bediensteten 

des Ausgangsstaates zu. .wollen diese Bediensteten Fest-

nahmen oder Beschlagnahmen vornehmen, so haben sie 'len 

Vorrang. 

Artikel 

Die Bediensteten des Nachhnretantes dürfen in 

der Zone oder in den grenzüberschreitenden Verkehrsmit-

teln erhobene Geldbeträge sowie dort zurückgehaltene 

oder beschlagnahmte Waren und andere Vermögensgegenstnde 
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8 

in das Gebiet dee Nachbarstaates verbringen oder im Ge-

bietsstaat -,:nter Beachtung der dort geltenden gesetzli-

chen Vorschriften verwerten und den Erlös in den Nach-

barstaat vorbringen. 

Artikel 8  

(1)waren. die bei der Ausgangsabfertigung von 

den Bediensteten des Nachbarstaates in diesen zuruckge-

wiesen oder vor Beginn der Eingangsatfertigung des Ge-

bietsstaates auf Veranlassung der beteiligten Person in 

den Nachbarstaat zurückgeführt werden, unterliegen we-

der den Ausfuhrvorschriften noch der Ausgangsabfertigung 

des Gebietsstaates. 

(2) Personen, die von den Bediensteten dee 

Eingangsstaates zurückgewiesen werden, darf die Rückkehr 

in den Ausgangsstaat nicht verweigert werden. Desglei-

chen darf die Wiedereinfuhr von Waren in den Ausgangs-

staat, deren Dinfahr von den Bediensteten des Eingangs-

staates ab elehnt wird, nicht verweigert werden. 

Artikel 9 

In Verfahren wegen in der Zone begangener, 

1.:hrend oder unmittelbar nach ihrer Begehung entdeckter 

Zuwiderhandlungen gegen Zollvorechriften, die sich auf 

den Grenzübertritt von Personen oder waren beziehen, 

werden die zuständigen Behörden des Gebietestaates auf 

Ersuchen der zuständigen Behörden des Nachbarstaates Be-

schuldigte, Zeugen und 3achverst4ndige vernehmen, sonsti-

e-e Erhebungen durchführen und Schriftstücke zustellen. 

Die Rechtsvorschriften dee Gebietsstaates über das bei 

der Verfolgung von Zuwiderhandlungen der gleichen Art 

einzuschlagende Verfahren sind entsprechend anwendbar. 
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••••1«•••AIIIIII 

Bedienstete  

Artikel 10 

(1)1;ie Behörden des Gebistsetnetes ge%eihren 

den Bediensteten des Nachbarstaates bei der Ausübung 

ihres Dienstes in der Zone den gleichen Schutz und Bei-

stand wie den entsprechenden eisenen Bediensteten. Ins-

besondere sind die im Gebietsstaat geltenden etrnfrecht-

liehen Bestimmungen zum rchutze von Beamten und Amtshand-

lungen auch für strafbare Handlungen =zuwenden, die ge-

gen Bedienstete des Nachbarstaates begangen werden. 

(2)ratehelftunessnsprüche für Schäden, die Be-

dienstete des Nachbarstaates in der Zone zufügen, unter-

stehen dem Recht und der Gerichtsbarkeit des Nnchbarstaa-

ten, gleich wie wenn sie, schädigende Handlung in der Ge-

npinie des Nachbarstaates stattgefunden hätte, der die 

Grenzabfertigungsstelle zugeordnet ist. Die Angehörigen 

den Gebiei,setaates sind jedoch den Angehörigen des Nach-

bersteates gleichgestellt. 

',1-..ttkel U 

(1) Lie Bediensteten des Nachbarstaates, die 

in Anwendung dieses Abkommens ihren Dienst in der Zone 

auszuüben haben, sind vom Pass- und Sichtvermerkszwang 

befreit. Gegen Vorweisung eines amtlichen Ausweises 

über Identität und dienstliche Stellung sind sie berech-

 

tigt, die Grenze zu überschreiten und sich ihren 

Lienstort zu begeben. PersJnliche Finreiseverbote legen 

Bedienstete des 1;achbarste,,tee bleiben vorbehalten. 
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(2)Von strafbaren Handlungen, die von einem 
Bediensteten des Nachbarstaates im Gebietestaat began-

gen werden, ist die, vorgesetzte Behörde des Bedienste-

ten durch die entsprechende Behörde des Gebietsstaates 

zu benachrichtigen. 

(3)Die zuständigen Behörden des Nachbarstaa-

tes werden auf ein mit Grinden versehenes Verlangen der 

zust'tndien Behörden des Gebietsstaates ihre Bedienste-

ten von der Verwendung in , essen Gebiet ausschliessen 

oder abberufen. 

Artikel 12  

Die Bediensteten des Nachbarstaates, die in 

Anwendung dieses Abkommens ihren Dienst in der Zone :11r-

zuüben haben, können dort und auf dem Weg vom und zum 
Wohnort sowie, wenn es der Dienetbetrieb erfordert, auf 
dem Weg von und zu einer anderen Grenznbfertigungestelle 

ihre Dienstkleidung, Dienstabzeichen und Dienstwaffen 

tra en. Von der Waffe dürfen sie jedoch nur im Falle 

der Notwehr Gebrauch machen. 

Artikel 13  

(1) Die Bediensteten des Nachbarstaates, lie 

in Anwendung dieses Abkommens ihren Dienst in der Zone 

auszuüben haben und im Gebietsstaat wohnen, unterliegen 

in diesem den Vorschriften über den Aufenthnit von Aus-

ländern. Falls nach .,lesen Vorschriften eine Aufenthalts-

bewilligung erforderlich ist, erhniten sie diese unent-

 

eltlich. 
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(2) Die Familienange' driften, die im Haushalt 

des Bediensteten wohnen und keine ErwerbstUtigkeit nue-

üben, erhalten die Aufenthaltsbewilligung 4.eichfalls 

unentgeltlich. Diese kann ihnen nur verweigert werden, 

wenn ein ce:en sie ,•erichtetes ; t=rsinliches Einreise-

verbot besteht. Die Erteilung- einer Bewilligung zur Aus-

übunc einer Erwerbettigkeit liegt im Ermessen der zu-

ständigen Behörden. '.ird eine solche Bewilligung erteilt, 

so können dafür die ordentlichen Gebühren erhoben werden. 

3) Die Zeit, während der die Bediensteten des 

Nachbarstaates im Gebietsstaat ihren Dienst ausüben oder 

dort wohnen, wird nicht auf die Fristen angerechnet, die 

auf Grund bestehender Niederlassungsabkommen ein Anrecht 

auf bevorzugte Behandlung geben. Das gleiche gilt für 

die Familienangehörigen, die infolge der Anwesenheit des 

Familienoberhauptes im Gebietsstaat eine Aufenthaltsbe-

willigun haben. 

Artikel 14  

(1) Die Bediensteten des Nacharstaates, die 

in Anwendung dieses Abkommens ihren Dienst in der Zone 

auezuüben haben und im Gebietsstaat wohnen, geniessen 

für sich und die in ihrem Haushalt wohnen.lon Familien-

angehörigen bei ihrem Zuzug oder der Gründung eines ei-

genen Hausstandes im Gebietsstaat sowie bei ihrer Rück-

kchr Freiheit von ellen Ein- und Ausfuhnhgaben für den 

Hnusrat, die pers'inlichen Gebrauchsgegenstinde ein-

schliesslich der Fahrzeuge und die üblichen Haushalts-

vorrte, soweit diese Waren aus dem freien Verkehr des 

Nachbarstaates oder des Staates stammen, aus dem der Be-

dienstete oder Familienangehrire zuzieht. Die Vorschrif-

ten des Gebietsstaates über die Verwendung des zollfrei 

zugelassenen Gutes zuziehender Personen bleiben vorbe-

halten. 
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(2)Diese Bediensteten und die in ihrem Haus-

112.1t wohnenden Familienangehöriven sind im Gebietsstaat 

von allen öffentlich-rechtlichen persönlichen Dienstlei-

stungen und Sachleistungen befreit. In Belangen des Mi-

lithrdienstes und anderer öffentlich-rechtlicher Dienst-

leistungspflichten gelten sie als im Nachbarstaat wohn-

hPft. Dasselbe gilt hinsichtlich der Staatsanehörigkeit, 

cofern sie nicht Staateanehörige des Gebietsstaates 

sind. Sie dürfen im Gebietsstaat keinerlei Steuern und 

Abgaben unterworfen werden, die von den in derselben Ge-

meinde wohnenden Arvehörigen des Gebietsstaates nicht zu 

entrichten sind. 

(3)Die Bediensteten des Nachrsta>ites, die 

in Anwendung dieses Abkommens ihren Dienet in der Zone 

auszuUben hrtben, aber nicht im Gebietsstaat wohnen, sind 

in diesem von ,11en öffentlich-rechtlichen persönlichen 

Dienstleistungen und Sachleistungen befreit. 

(4! Uinsicl,tlich der DienetbezLge der Bedien-

steten des NachbarstFg„tes, die in Anwendung dieses Ab-

kommens ihren Dienst in der Zone auszuüben h,;ben, gelten 

die jeweils zleohen den Vertragsstaaten bestehenden 

Vereinbarungen über die Doppelbesteuerung. 

(5) Die Gehlter der Bediensteten des Nachbar-

staates, die in Anwendung dieses Abkommens ihren Dienst 

in der Zone auszuüben haben, sind keinerlei Devisenbe-

schränkungen unterworfen. Die Bediensteten dürfen ihre 

Geh7ltsersparnisse frei nach dem Nachbarstaat überweisen. 
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T e i 1 IV 

Grenzabfertigungsstellen 

Artikel 15 

Die Abfertigungsbefugnisse und die Dienstzei-

 

ten der beiderseitigen Grenzdienstetellen sind mö-lichst 

übereinstimmend festzusetzen. 

"-rtikel 16 

Die zuständigen Behörden der beiden Staaten 

bestimmen im geenneitigen Einvernehmen: 

a)die für die Dienststellen des Nachbarstatee be-

nötigten Anlagen san die für ,jeren Benützung zu 

entrichtenden etwaigen Vergütungen; 

b)die Abteile und Einrichtungen, die den Bedienste-

ten, welche die Grenzabfertigun,: in Verkehrsmit-

teln während der Fahrt durchführen, unentgeltlich 

vorzubehalten sind. 

l'rtikel 17 

Die für die GrenzabfertigunAsetellen des Nach-

barstaates bestimmten Räume cind durch Hoheitszeichen 

oder Atsschilder kenntlich zu machen. 

i'•rtikel 18 

Gegenstgnde, die zu dienstlichen Gebrauch der 

Grenza;:fertigunt,sstellen oder zum Bed- rf der Bediensteten 
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des Nachbarstaates Nihrend des Dienstes ir Gebietsstsp.t 

bestimmt sind, bleiben frei von Zöllen und sonstiren 

rin- und Ausgangsbgaben. 7'e sind keins Sicherheiten zu 

leisten. 'irtechPftliche Ein- und Ausfuhrverbote sowie 

Ein- und Ausfuhrbeschränkungen finden, sofern von den 

zustndigen Behörden im gegenseitigen Einvernehmen nichts 
anderes bestimmt wird, auf diese Gegenstände keine Anwen-

dung. Das gleiche gilt für Dienstfahrzeuge oder eigene 

Fahrzeuge, deren Eich die Bediensteten zur Ausübung ih-

res Dienstes im Gebietsstaat oder zur Zurücklegurw des 

Weges vom und zum Wohnort oder der Strecke zwischen den 

beiden Grenzahfertigunrsstellen des deichen Grenzüber-

ganges bedienen. 

rtikel 19 

(1)Der Gebietsstaat wird die Einrichtung te-

lephonischer und telegraphischer Ani':en (einschliess-

lich Fernschreiber), die für die Tätigkeit der Grenzab-

fertigunsstellen des Nachbarstaates im Gebietsstaat 

erforderlich sind, sowie den Anschluss -ieser Einrich-

tunren n die entsprechenden Anlagen 7sei., Nachbarstaates 

gebührtnfrei bewilligen, jedoch unter Vorbehalt der Be-

zahlung allfälliger Kosten für die Einrichtung und die 

Miete der Anla gen. Diese unmittelbaren Verbindungen 

zwischen den Dienststellen des Nachbarstaates dürfen nur 

für dienstliche Zwecke benützt werden. Solche Nachrich-

tenübermittlungen gelten als interner Verkehr des Nnch-

baretat,tes. 

(2)Die !egierungen der beiden Sta.ten ver-

pflichten sich, zu demselben Zweck und soweit wie möglich 

;alle Erleichterungen zu gewähren, die die erwendung an-

derer Mittel auf dem Gebiet des Fernmeldewesens betreffen. 
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(3) Im übrigen gelten die Vorschriften der 
beiden Staaten über Errichtung, Instandhaltung und Be-

trieb von Fernmeldeanlagen. 

Artikel 20 

Dienstsendungen, die von den Grenzabfertigunc;s-

stellen des Nachbarstaates an Dienststellen im Nachbar-

staat oder umgekehrt gesandt werden, könne7:1 von den Fe-

diensteten dieses Staates ohne Finschalten der Post-

oder der Eisenbahnverwltung des Gebietsstaates uni frei 

von Geb'uhren befördert werden. 

Teil V 

Zolldeklaranten 

irtikel 21 

(1)Personen, die in einem der beiden Staaten 

ihren Wohnsitz oder Sitz haben, können bei den nebenein-

anderliegenden Grenzabfertigungsstellen beider Staaten 

alle die Grenzabfertigung betreffenden Tntigkeiten ohne 

besondere Bewilligung vornehmen. Sie sind von den Behör-

den des anderen Staates als mit dessen Angehörigen 

gleichberechti2t zu behandeln. 

(2)Absatz 1 auch für Personen, die diese 

Täti6keiten in Rahmen ihrer Frwerbstntigkeit ausüben. 

Sie können hierfür gleichermassen schweizerisches wie 

österreichisches Personal bescWiftigen. 
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(3) Für den Grenzübertritt und den Aufenthalt 

der in den obigen Abst;tzen genannten Personen im Ge-

bieteetaet gelten deesen allgemeine Bestimmungen. Die 

danach m:.iplichen Prleichterungen eine zu gelehrer. Un-

tersteht die die Grenzebfe,7ti7ung betreffende Tätt7krit, 

Ole eolche Personen els fruelKnder vom Nechbarsteat aus 

in der Zone nueüben, einer Bewilligungspflicht, so ist 

eine unentgeltliche Bewilligung zu erteilen. 

Teil VI 

Schlussbestimmungen 

Artikel 2g 

Die zuse!ndigen Verwaltungebehörden der beiden 

Staaten vereinbaren die zur Durchführung dieses Abkommens 

erforderlichen Massnah-nen. 

i,rtikel 23 

(1) Pine Gemischte schweizerisch-deterreichische 

Kommission, die alsbald nach dem Inkrafttreten dieses ;:tt-

 

koemene zu bilden ist, hat zur Aufgabe: 

a)die in Artikel 1 vorgesehenen Vereinbarungen vorzu-

 

bereiten sowie etwaige Vorschläge zur Ab'Ilderung 

c;iesee Abkommens auszuarbeiten; 

b)sich zu bemühen, ‚Achwierigkeiten zu lösen, die sich 

nue der Durchführung; dieses Abkommens ergeben könnten. 
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(2) Die Kommission besteht aus acht Mitglie-

iern, von denen je vier durch jeden Vertrasstaat zu 

bestimmen sind. Jie wählt ihren Vorsitzenden abwechselnd 

aus den schweizerischen und österreichischen ?,dtgliedern. 

Die Mitglieder der Kommission Icrinen sich von Sachver-

ständigen begleiten lassen. 

Artikel 24 

Im Interesse seiner Sicherheit oder wegen an-

derweitiger zwingender öffentlicher Interessen kann je-

der VertnIgsstaat Destimmungen dieses Abkommens oder 

der in Artikel 1 vorgesehenen Vereinbarungen zeitlich 

oder örtlich als unanwendbar erklren. Die Regierung 

des anderen -2taates ist hievon unverzüglich zu benach-

richtigen. 

',/.tikel 25  

(1)Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation. 

Die Ratifikationeurkunden sollen sobald wie möglich 

in i.en ausgetauscht werden. 

(2)Dieses Abkommen tritt einen Monat nach 

Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft. 

(3)Dieses Abkommen kann jederzeit gekundiKt 

werden; es tritt zwei Jahre nach seiner Kündigung aus-

ser Kraft. 
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ZU URKUND DESSEN haben die beiderseitigen 

Bevollmächtigten dieses Abkommen mit ihren Unter-

schriften und Siegeln versehen. 

GESCHEHEN in Bern am 2. September 1963 in 

doppelter Urschrift in deutscher Sprache. 

Für die Für die 

Schweizerische Eidgenossenschaft: Republik Oesterreich: 

(gez.) "LAUEN (gez.) TURSKY 

Als richtig bescheinigte Abschrift 

Bern, den 2. September 1963 

EWG. POLITISCHES DEPARTEMENT 
Der Chef des Rechtsdienstes 

IBM 
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Schlussprotokoll 

Anrisslich der Unterzeichnung des heute zwi-

'nen der Schweizeriechen Eidgenossenschaft und der 

Republik Oesterreich abgeschlossenen Abkommens über 

die Trrichtung nebeneinanderliegender Grenzabferti-

gunpsstellen und die Grenzabfertigung in Verkehrsmit-

teln wehrend der Fahrt hoben die unterzeichneten lie-

vollmhchtigten die folgenden Bestimmungen vereinbart, 

die einen integrierenden Bestandteil des Abkommens 

bilden: 

1."entnahmen oder Beschlagnahmen durch Bedienstete des 

Gebietsstaates zum Zwecke einer gerichtlichen Straf-

verfolgung oder -vollstreckung wegen Zuwiderhandlun-

gen gegen Vorschriften, die nicht den Grenzübertritt 

von Personen und die Ein-, Aue- und Durchfuhr von 

Waren und anderen Vermögenegegenst4nden regeln, sind 

im Hinblick ouf Artikel 4 Absatz 3 des Abkommens von 

dessen Artikel 6 Abentz 3 nicht betroffen. 

Haben die ?edieneteten des Nachbarstaates auf 

Grund dieses Abkommens eine Feetnehe oder Beschlag-

nahme bereit: vorgenommen oder wollen sie dies tun, 

so hat der Gebietsstaat den Vorrong. Nach Durchfüh-

rung der Strafverfolgung oder -vollstreckung durch 

den Gebietsstaat übergibt dieser die feetgenommene 

Person und, soweit darüber im Gebietsstaat nicht 

verfügt wird, die beschlagnahmten GegenstUnde dem 

Nachbarstaat. 

2.Das Asylrecht des Gebietsetaates bleibt unberührt. 

Personen, die sich darauf berufen, dürfen jedoch 

von den Bediensteten des Nachbarstaates ihrer Grenz-
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abfertigu..:sstelle im Gebietsstaat, in Ermangelung 

einer solchen der Grenzabfertigungsstelle des Ge-

bietsstaates zur Vernehmung vorgefuhrt werden. Im 

ersten ?all ist zur Vernehmung ein Bediensteter 

des Gebietestaates beizuziehen und die Person nach 

der Vernehmung den Bediensteten des Gebietsstaates 

zu übergeben. 

3. Vor dem Abschluss von Vereinbarungen nach Artikel 16 

und 22, sowie vor der Festsetzung der Abfertigungs-

befugnisse und der Dienetzeiten der beiderseitigen 

Grenzdienststellen ist in jedem der beiden Staaten 

den beteiligten Eisenbahnen Gelegenheit zur Stellun'-

nahme zu bieten. 

4. Die Artikel 4 bis 15 und 17 bis 24 dieses Abkommens 

sind auf die in St. Margrethen und Buchs bestehen-

den österreichischen Grenzabfertigungsstellen sinn-

gemhse anzuwenden. Von den österreichischen Bedien-

steten im Bahnhof St. Margrethen festgenommene Per-

sonen dürfen in den Zügen auf der Bahnstrecke 

nt. Margrethen - 3regenz nach Oesterreich verbracht 

werden; die Verbringung der im Bahnhof Buchs von 

den österreichischen Bediensteten festgenommenen 

Personen wich Oesterreich wird, sofern sie auf einer 

hArch liechtensteinisches Geriet führenden Strecke 

erfolgt, in einer Vereinbarung zwischen den Regie-

rungen des ?Urstenturne Liechtenstein, der Schweize-

rischen Lidgenossenschaft und ._:.er epublik Oester-

reich geregelt. 

Mit dem Inkrafttreten dieses Abkommens wer-

den die Artikel 5 bis 13 und 18 der am 30. P.pril 1947 

zischen der Schweiz und Oesterreich ab-eschlossenen 
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Uebereinkunft betreffend den österreichischen Zoll-

Uenrt in den Bahnhöfen St. Margrethen und Buchs 

sowie den Durchgrzieeverkehr der Zollorgane über kur-

ze ausländische Verbindungsstrecken aufgehoben, wih-

rend die übrigen die österreichischen Grenzabferti-

gungsstellen in St. fdirgrethen und Buchs betre.7fendcn 

Bestimmungen weitergelten, solange sie nicht durch 

eine Vereinbarung gemes Artikel 1 Absatz 3 dieses 

Abkommens geändert oder ersetzt werden. 

cwscHrHrN in Bern em 2. September 19&.3 in 

doppelter Urschrift in deutscher Sprache. 

  

Für die Für die 

 

  

':chweizerische EidgenoLsenschaft: Reuublik Oesterreich: 

(g-ez.) 'WAHLEN (gez.) TURSKY 

Als richtig bescheinigte Abschrift 

Bern, den 2. September 1963 
tITIS 
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EIDG. POLITISCIES DEPARTEMENT 
Der Chef des Rechtsdienstes 
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